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Erster Schultag an der 
Grundschule Dorfen-Nord
Der Unterricht an der Grundschule Dorfen-Nord für das Schul-
jahr 2021/22 beginnt am Dienstag, 14. September 2021, um
8.00 Uhr. Unterrichtsschluss ist um 11.30 Uhr. Zu der Zeit fah-
ren auch die Schulbusse nach dem Plan des letzten Schuljah-
res. Die OGTS kann schon am 1. Schultag in Anspruch
genommen werden. 
In der 1. Schulwoche findet keine Ganztagesbeschulung
statt!
Die Schulanfänger der 1. Klassen mit ihren Eltern treffen sich
um 9.00 Uhr zur Begrüßung in der Aula der Schule, anschlie-
ßend ist Unterricht. Fototermin mit der örtlichen Presse ist um
ca. 10.45 Uhr, Unterrichtsende ca. 11.00 Uhr.   
Voraussetzung für diesen Ablauf ist, dass die Corona-Lage
keine Einschränkungen erfordert. 
Aktuelles kann der Homepage 
www.gs-dorfen-nord.de entnommen werden.

Öffnungszeiten Freibad ab September
Ab 1. Sep. 2021 ist das städtische Freibad von 10 bis 19 Uhr
geöffnet. Das Freibad wird nach aktuellem Stand bis 12. Sep-
tember für Badegäste geöffnet sein. Bei schönem Wetter ist
eine Verlängerung des Badebetriebs bis Ende September mög-
lich. Die Stadt wird die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig
über das Ende der Badesaison im Freibad selbst, in der Presse
und auf der Homepage der Stadt informieren.

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger,
die Ferienzeit neigt sich dem
Ende zu und ich hoffe, dass Sie
die Zeit nutzen konnten, um sich
zu erholen. Für den kommenden
Herbst stehen einige Ereignisse
an. Wie diese dann umgesetzt
werden können, weiß keiner.
Trotzdem möchte ich die Gele-
genheit nutzen, einen kurzen
Überblick zu geben.

Für den anstehenden Schulbe-
ginn am 14. September wünsche ich allen Schülerinnen und
Schülern einen guten Start in ein neues Schuljahr, vor allem
den Erstklässlern einen erfolg reichen Eintritt in die Schule.
Wie allen, liegt es mir sehr am Herzen, dass der Schulalltag in
diesem Jahr so normal wie es in Zeiten einer Pandemie irgend-
wie möglich ist, sein wird. 
Mit dem Schulanfang möchte ich Fahrzeugführer und Fußgän-
ger gleichermaßen bitten, aufeinander Rücksicht zu nehmen.
Vor allem auf die jüngsten Verkehrsteilnehmer, die ihren
Schulweg mit all den verkehrsrelevanten Regeln erst kennen
lernen und Sicherheit gewinnen müssen. 
Damit es nicht zu einem Verkehrschaos an den Schulen
kommt, bitte ich diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zu
Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen können, diese
Möglichkeit zu nutzen! Gleiches gilt für begleitende Personen.
Jedes Auto, das nicht zur Schule fährt, leistet einen großen Bei-
trag zu mehr Sicherheit!

Ein weiteres Ereignis werden die Bundestagswahlen am
26. September 2021 sein. In diesem Jahr haben sich Änderun-
gen bei den Wahllokalen ergeben. Das Wahllokal, das Ihnen
zugeordnet wurde, steht in der Wahlbenachrichtigung, die Sie
in den letzten Tagen bereits erhalten haben. Hier wird auch
über die Möglichkeit der Briefwahl informiert. 

Bürgerinnen und Bürger, die sportlich aktiv sind oder es wer-
den möchten, sind herzlich eingeladen, beim Stadtradeln und
am beliebten Dorfener Stadtlauf teilzunehmen.  

Ein Grund zum Feiern bietet der Jakobmayer. 10 Jahre ist es
nun her, dass das Jakobmayer-Haus als Kulturzentrum eröff-
net wurde. Ein tolles Jubiläumsprogramm wurde auf die
Beine  gestellt, wir hoffen, dass dies wie geplant stattfinden
kann.

Ein Ereignis, das schon etwas zurückliegt, aber von dem wir
Dorfener jetzt und in Zukunft profitieren, ist der Abschluss
des Breitbandausbaus. Alle „weißen Flecken“ im Gemeinde-
gebiet der Stadt Dorfen sind beseitigt. Bürgerinnen und Bür-

ger können ohne Einschränkungen am digitalen Leben
teilnehmen. Mein großer Dank geht hier an Klaus Steiner, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Dorfen, der den Ausbau verant-
wortet hat und natürlich die Bayerische Staatsregierung sowie
die Bundesregierung, die diese Maßnahme mit finanziellen
Mitteln unterstützt haben.

Am 7. und 9. September werden die Bürgerversammlungen
stattfinden. Alle Informationen dazu finden Sie im Mitteilungs-
blatt und auf der Homepage der Stadt. Ich freue mich über Ihre
Teilnahme.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen, bleiben
Sie gesund!

Ihr Bürgermeister, Heinz Grundner

Gutschein 

für: 

•   kostenlose Energieberatung im Rathaus
•   Förderung einer Vor-Ort-Stromsparberatung

Gültig nach den Richtlinien des 
Förderprogramms der Stadt Dorfen 
zur Energieeinsparung vom 1. 4. 2009

Anmeldung bei:   
Anita Herbst, Fon: 08081 411-156
Mail: herbst.anita@dorfen.de
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Entlassungsfeier Mittelschule Dorfen
Die Schülerinnen und Schüler der 9ten und 10ten Klassen
wurden in zwei Schichten von Bürgermeister Heinz Grundner
und Schulleiter Rainer Sonnleitner feierlich verabschiedet.
Reiner Sonnleitner eröffnete die Feier mit den Worten:  „Ihr
seid unsere Zukunft! Packt euer Leben an, gestaltet es! Wir
feiern heute Abend nicht nur die Übergabe der Abschlusszeug-
nisse, wir begehen in gewisser Weise eine Zeitenwende in
eurem Leben: die Schulzeit als Schülerin und Schüler ist zu
Ende, etwas Neues beginnt in eurem Leben – ein neuer
 Lebensabschnitt.“
Bürgermeister Heinz Grundner ehrte die Schulbesten mit dem
Mittelschulpreis (2) und dem Preis für den besten Quali -
abschluss (2). Für starkes, soziales Engagement wurde drei
 Absolventen der Sozialpreis verliehen. Neben einer Urkunde
erhielten die Preisträger einen Geldpreis.
Für eine hervorragende musikalische Umrahmung sorgte die
Schulband der Mittelschule Dorfen unter Leitung der Lehr-
kraft Maria Griesbeck. 

Sperrmüllabholdienst im Herbst – 
bitte den Stichtag beachten 
Das Landratsamt Erding weist im Zusammenhang mit der
Sperrmüllabholung im Herbst 2021 auf den Stichtag hin. 
Die Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen und unter An-
gabe der Sperrmüllgegenstände bis zum Meldeschluss den
8.9.2021 im Landratsamt Erding eingegangen sein. Später ein-
gehende Anmeldungen können erst für Frühjahr 2022 berück-
sichtigt werden. Die Sperrmüllabholung wird voraussichtlich
im Oktober stattfinden.
Für Rückfragen zur Sperrmüllabholung steht die Abfallwirt-
schaft unter Tel. 08122 58-1550 zur Verfügung. Nähere Infor-
mationen sowie das Anmeldeformular finden Sie unter:
www.landkreis-erding.de/abfallwirtschaft/sperrmuell/ oder
in der Abfallfibel 2021 auf den Seiten 19 – 21.

Facelift beim Außenauftritt

Die Stadt hat ihr Wappen, das Logo sowie die städtische
 Homepage überarbeitet. Mit dem Update präsentiert sie sich
jetzt zeitgemäßer und freundlicher. Trotzdem bleibt sie der bis-
herigen Formen-
sprache treu.

Die Umstellung auf das neue Wappen und das neue Logo er-
folgt Stück für Stück. Bereits vorhandenes Material wird nicht
vernichtet sondern erst bei Nachdrucken erneuert.

Satzungsänderung
Satzung zur 4. Änderung der Satzung über die Erhebung von
Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt
Dorfen vom 6.7.2015
Aufgrund von Art. 8 Ab s. 1 KAG erlässt die Stadt Dorfen
 folgende Änderungssatzung:
§ 1
§ 7 Gebührenermäßigung wird gestrichen.

§2
Die Satzung tritt zum 1.9.2021 in Kraft.

Dorfen, den 13.7.2021

Heinz Grundner, Erster Bürgermeister

Dorfen – Vollsperrung Isener Tor
Ab Montag, den 6.9.2021 beginnen die Sanierungs -
arbeiten am Waitl Gebäude, die bis Ende des Jahres an-
dauern werden. Dazu muss das Isener Tor, Isener Straße
(St 2086) ab Montag, den 6.9.2021 bis einschl. 13.9.2021
jeweils zwischen 9 und 15 Uhr für den Gesamtverkehr
gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Lappach
und St. Wolfgang (B 15). Die Umleitungsstrecke wird
ausgeschildert.
Das Landratsamt Erding und die Stadt Dorfen bitten alle
betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Ver-
ständnis für die auftretenden Behinderungen und die
mit den Arbeiten verbundenen Beeinträchtigungen.
Aufgrund der Vollsperrung am Isener Tor, kann der
Fahrplan des Stadtbusses nicht eingehalten werden.
Wir bitten die Fahrgäste um Verständnis.
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Bürgerversammlungen 2021

Die Bürgerversammlungen für die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt Dorfen finden in diesem Jahr an folgenden Terminen
statt:

Dienstag, 7. September, 19.00 Uhr
Turnhalle der Mittelschule
Josef-Martin-Bauer-Straße 14, 84405 Dorfen

Donnerstag, 9. September, 19.00 Uhr
Turnhalle der Mittelschule
Josef-Martin-Bauer-Straße 14, 84405 Dorfen

Aufgrund der nach wie vor bestehenden Coronavirus-Pande-
mie, werden die bisher in den jeweiligen Ortsteilen stattfin-
denden Bürgerversammlungen zusammengefasst. An beiden
Terminen wird die Turnhalle für eine entsprechende Perso-
nenzahl bestuhlt.

Schutz- und Hygienekonzept
Zur Vermeidung von Infektionen gilt für die Bürgerversamm-
lungen ein gesondertes Schutz- und Hygienekonzept. Es wird
darum gebeten, die darauf basierenden Vorkehrungen vor Ort
zu beachten.
Insbesondere gilt es, beim Betreten des Gebäudes die dort gel-
tende Maskenpflicht zu beachten. Des Weiteren ist das allge-
meine Abstandsgebot von 1,50 m einzuhalten.
Personen, die in den letzten 14 Tagen vor der Bürgerversamm-
lung Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten sowie Personen mit
unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen
Symptomen jeder Schwere, können an den Bürgerversamm-
lungen leider nicht teilnehmen.
Für den Fall einer nachträglich identifizierten COVID-19-
 Erkrankung, muss die Identifikation aller Teilnehmer und ihre
Kontaktmöglichkeit gewährleistet sein. Hierzu wird eine

 Dokumentation mit Angabe von Namen und Erreichbarkeit
(Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) einer Per-
son je Hausstand benötigt. Werden die erforderlichen Daten
nicht angeben, kann die Stadtverwaltung den Besuch der Bür-
gerversammlung leider nicht gestatten. Das Kontaktformular
liegt vor Ort aus. Bitte bringen Sie zum befüllen des Kontakt-
formulars Ihren eigenen Stift mit.

Um die Wartezeiten bei der Erfassung der Kontaktdaten vor
Ort zu verringern, bittet die Stadtverwaltung die Besucher
darum, sich über das Kontaktformular unter 
https://ri.dorfen.de/extern vorab anzumelden.

Die Stadt bittet alle an der Bürgerversammlung teilnehmenden
Personen sich in den Tagen vor der Bürgerversammlung auf
der Homepage der Stadt unter 
www.dorfen.de / Rathaus + Verwaltung / Bürgerver-
sammlungen
über die zu diesem Zeitpunkt gelten Regelungen und Schutz-
maßnahmen zur Bürgerversammlung 2021 zu informieren.

Wie kann ich ein Anliegen einbringen?
Bei der Bürgerversammlung besteht die Möglichkeit, Rückfra-
gen zu stellen oder selbst Themen vorzuschlagen. Aus organi-
satorischen Gründen wird darum gebeten, Angelegenheiten,
die in der Bürgerversammlung näher angesprochen bzw.
 behandelt werden sollen, spätestens eine Woche vor dem Ver-
sammlungstermin bei Roswitha Gruber schriftlich anzumel-
den, damit die Anfrage entsprechend vorbereitet werden kann.
Selbstverständlich können Anliegen auch direkt in der Bürger-
versammlung eingebracht werden.

Ansprechpartnerin:
Roswitha Gruber, Rathausplatz 2, 84405 Dorfen,
Telefon: 08081 411-177, E-Mail: gruber.roswitha@dorfen.de

Stadt Dorfen Mitglied bei EMM e.V.
Die Stadt Dorfen ist mit dem Stadtratsbeschluss vom März
2021 dem Verein Europäische Metropolregion München
(EMM e.V.) beigetreten. Am 21.7.2021 war die Stadt Dorfen
erstmals bei der Mitgliederversammlung vertreten. Vorteile
des Beitritts sieht die Stadt z. B. in der Nutzung bestehende
Netzwerke zu verschiedenen Themen (Bauen, Klimaschutz,
Mobilität, Wirtschaftsförderung), die Erhöhung der Sichtbar-
keit und Bekanntheit in der Metropolregion und darüber hin-
aus, Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe sowie die
Realisierung von gemeinsamen Projekten und Auftrittsforma-
ten. Weitere Informationen zum Verein finden Sie unter:
https://www.metropolregion-muenchen.eu/ 

Radeln für Dorfen
Lasst uns gemeinsam vom 9. bis 29. September so viele Kilo-
meter wie möglich für Dorfen sammeln, jeder Kilometer zählt!
Im Wettbewerb unter den Teams, mit den anderen Kommu-
nen, aber auch um viel CO2 einzusparen und etwas für die Ge-
sundheit zu tun. 

Alle Informationen zum Stadtradeln und die Anmeldung er-
folgt über www.stadtradeln.de. Sagt es auch allen Freunden
und Bekannten oder bildet ein Team im Verein. Bis es los geht,
informiert die Stadt immer wieder auf Facebook und auf der
Homepage unter www.dorfen.de.

Im letzten Jahr folgten 1.482 Städte und Gemeinden dem Auf-
ruf von Stadtradeln und legten mehr als 115 Millionen Kilo-
meter auf dem Fahrrad zurück. 
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Änderungen bei der Bundestagswahl am
26. September 2021
Sehr verehrte Wählerinnen und Wähler,
aufgrund der Corona-Pandemie sind einige Änderungen nötig.
Die Gemeinden müssen für jedes Wahllokal ein Hygienekon-
zept erstellen und Schutzmaßnahmen ergreifen, um ein An-
steckungsrisiko möglichst gering zu halten.

Da dies einen enormen organisatorischen und auch finanziel-
len Aufwand bedeutet, müssen wir leider die Anzahl der
Wahllokale reduzieren.
Dem Wahlbenachrichtigungsschreiben, das Ihnen in den letz-
ten Tagen zugestellt wurde, können Sie entnehmen, welchem
Wahllokal Sie zugeordnet sind. Bitte achten Sie darauf, dass
Sie am Wahltag ins richtige Wahllokal gehen. Sie können nur
in dem Wahllokal wählen, dem Sie zugeteilt sind!
Einen Überblick erhalten Sie hier:

Achten Sie bitte auf die Einhaltung der Hygieneregeln. Tragen
Sie eine FFP2-Maske im Wahllokal. Nutzen Sie beim Betreten
des Wahllokals den Desinfektionsmittelspender.  Halten Sie
Abstand. Wenn Sie unspezifische Allgemeinsymptome und
respiratorische Symptome jeder Schwere bei sich feststellen,
bleiben Sie bitte dem Wahllokal fern. Bei kurzfristiger Erkran-
kung am Wahltag besteht bis 15 Uhr die Möglichkeit zur Be-
antragung der Briefwahl. Das Wahlbüro im Rathaus ist am
Wahltag unter der Telefonnummer: 08081 411-167 erreichbar. 

Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl!
Natürlich kann bei der Bundestagswahl ohne besonderen
Grund Briefwahl beantragt werden. Sie können diese über das
Bürgerserviceportal, den QR-Code auf dem Wahlbenachrich-

tigungsschreiben, oder auch schriftlich (Rückseite Wahlbe-
nachrichtigung) beantragen bis 22. September, 12 Uhr. Bitte
haben Sie Verständnis, dass die Briefwahlunterlagen nicht so-
fort bei Antragstellung im Rathaus ausgehändigt werden. Um
lange Warteschlangen zu vermeiden, werden die Briefwahl-
unterlagen grundsätzlich per Post zugestellt. Achten Sie dar-
auf, dass die Wahlbriefe rechtzeitig wieder zur Post gegeben
werden. Die Briefwahl kann bis spätestens 24. September,
18Uhr persönlich im Rathaus beantragt und abgeholt werden.
Briefwahlunterlagen, die nicht per Post verschickt werden,
können bis zum Wahltag bis spätestens 18 Uhr in den Brief-
kasten des Rathauses eingeworfen werden. Später eintreffende
Briefe können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Bisheriges Wahllokal Neues Wahllokal

Aula Zentralschule I
Aula Zentralschule II Aula Zentralschule

Aula Grundschule Am Mühlanger
Kindergarten Pusteblume Aula Grundschule Am Mühlanger

Jakobmayer – Saal
Evang. Pfarrzentrum Jakobmayer – Saal

Sparkasse - 3. OG
DZIF Sparkasse - 3. OG

Feuerwehrgerätehaus
Fahrschule Flittner Gasthaus Am Markt

Eibach - Mayer Wirt
Grüntegernbach - Schule Eibach - Turnhalle Schule

Oberdorfen - Turnhalle
Oberdorfen - Bühne
Watzling Oberdorfen - Turnhalle

Wasentegernbach - Trachtenheim
Schwindkirchen - Grundschule Wasentegernbach - Trachtenheim
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„Babybäume“

Wie bereits in den letzten Jahren, stiftet auch dieses Jahr die
Stadt Dorfen den Eltern, die im Stadtgebiet Dorfen wohnen,
bei Geburt eines Kindes einen einheimischen Obstbaum/
Laubbaum im Wert von ca. 25.– €. Sollten Sie an einem Baum
anlässlich der Geburt Ihres Kindes (Oktober 2020 bis Sep-
tember 2021) interessiert sein, können Sie den Abschnitt aus-
füllen und bis spätestens Montag, den 4.10.2021 bei der Stadt
Dorfen einreichen.

Die Bäume stehen dann am Freitag, den 29.10.2021 von 9°°
bis 11°° Uhr im Städtischen Bauhof, Schießhallenplatz 4, zur
Abholung bereit.
Falls Sie kein Grundstück zum Pflanzen zur Verfügung haben
werden wir versuchen, einen Platz für den Baum zu finden.
Bitte notieren Sie den Termin, eine Aufforderung zur Ab-
hohlung erfolgt nicht mehr.
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an das städt. Umwelt-
amt, Tel. 08081 411-156
Sie können den Abschnitt auch per Mail an folgende Adresse
senden: rathaus@dorfen.de

Pflegeberatung
Die Stadt Dorfen bietet eine kostenfreie Beratung für
Pflegende und pflegende Angehörige durch zertifizierte
Pflegeberaterinnen des städtischen Alten- und Pflege-
heims Marienstift an.
Beratungsschwerpunkte
• Welche Angebote und Unterstützung gibt es?
• Welche Geld- und Sachleistungen stehen mir zu?
• Wo kann ich Leistungen beantragen?
• Welche Sofortmaßnahmen gibt es?
• Pflegebegutachtung. Was ist zu berücksichtigen?
• Welche Vollmachten sind wichtig?
Telefonische Anmeldung:
Stadt Dorfen, Tel. 08081 411-0 
oder Marienstift Dorfen, Tel. 08081 9322-0



8/202127. August 2021

7www.dorfen.de

Informationen aus dem Rathaus

Spendenübergabe Defibrillator 
am Jakobmayer
Die Stadt Dorfen hat erstmals einen öffentlich zugänglichen
Defibrillator. Dieser ist im Eingangsbereich des Jakobmayer-
Hauses angebracht. Einerseits von Wind und Wetter geschützt
andererseits für jeden zugänglich, sollte es zu einer Notsitua-
tion kommen. Der Defibrillator wird in einem beheizbaren
Kasten aufbewahrt, sodass die Funktionsfähigkeit jederzeit ge-
währleistet ist. Ein weiterer Zusatz ist, dass dieser auch für
Kinder anwendbar ist. Im Notfall führt der Defibrillator auto-
matisch durch die Anwendungsschritte und ist somit sehr
leicht zu bedienen.
Joachim Sommer, Vorstandsvorsitzender Kreis- u. Stadtspar-
kasse Erding-Dorfen: „Ich denke, das beste Gefühl, das man
als Spender bzw. wir als Sparkasse haben können ist, wenn
unsere Spende Leben rettet“.
„Die Stadt sagt vielen Dank für die Spende der Kreis- u. Stadt-
sparkasse Erding-Dorfen. Nur mit ihr konnte diese Anschaf-
fung für Bürgerinnen und Bürger möglich gemacht werden.“,
so Bürgermeister Grundner „Wir hoffen allerdings auch, dass
wir diesen tatsächlich nie brauchen werden.“
Der Defibrillator wurde im Zuge des beständig überprüften Si-
cherheitskonzepts des Jakobmayers angeschafft. Das Haus
wurde 2011 als Kulturzentrum für Dorfen wiederöffnet. Der
Jakobmayer lässt regelmäßig die Sicherheitsvorschriften über-
prüfen und setzt entsprechende Empfehlungen um. In diesem

Zuge wurde auch ein Defibrillator für das Haus empfohlen.
Damit neben Kulturbegeisterten auch Besucher der Innenstadt
davon profitieren, wurde der Defibrillator öffentlich zugäng-
lich angebracht.
Weitere Baumaßnahmen wurden während der Corona-
Schließzeit umgesetzt. So dürfen sich Zuschauerinnen und
 Zuschauer neben mehr Sicherheit auch über eine beeindru-
ckende Bühnenbeleuchtung freuen. Die Anschaffung eines
neuen Lichtpults und Scheinwerfer werden die geplanten Auf-
tritte zum 10jährigen Jubiläum im Herbst in fulminanten Licht
erstrahlen lassen.

Spendenübergabe Defibrillator 
am städtischen Freibad / ESC-Halle
Das städtische Freibad sowie der ESC dürfen sich ab sofort
über einen eigenen Defibrillator freuen, der für alle – Erwach-
sene und Kinder – einsetzbar ist. „Eine wichtige Anschaffung
für die Sicherstellung der Gesundheit unserer Badegäste“, so
Michaela Hoffmann. Im Winter, wenn das Freibad geschlossen
ist, wird der Defibrillator in der ESC-Halle aufgestellt – so ist
auch hier die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher ge-
währleistet.
Bisher verfügte das Freibad / ESC-Halle über einen Defibrilla-
tor mit Standortvertrag. Dieser wurde beendet. Entsprechend
musste eine neue Lösung gefunden werden. Mit der Spende
der Kreis- u. Stadtsparkasse Erding-Dorfen in Höhe von 2.000
Euro konnte nun wieder ein Defibrillator angeschafft werden.
Der Defibrillator kommt beispielsweise bei Herz-Kreislauf-Still-
stand zum Einsatz. Dieser kann durch Vorerkrankung einen
Badeunfall oder auch bei allergischen Reaktionen entstehen.
Im Freibad kamen an heißen Tagen – außerhalb von Corona –
über 2.000 Besucher. Zum Glück war der Einsatz eines sol-

chen Gerätes nicht notwendig. Nichts desto trotz, ist es not-
wendig, sollte etwas passieren, sofort reagieren und Leben ret-
ten zu können. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom
Freibad sowie Mitglieder des ESC erhalten regelmäßig Schu-
lungen.

Verkehrszeichen abmontiert
Die Stadt stellte in den letzten Wochen vermehrt fest, dass
amtliche Verkehrszeichen von unbekannten widerrechtlich
abmontiert und entfernt wurden. Dies betrifft sowohl Ortsta-
feln als auch Verkehrszeichen mit zulässiger Geschwindigkeit.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass es sich hierbei um
eine Straftat handelt, mit unter Umständen tragischen Folgen
für Verkehrsteilnehmer. Die Stadtverwaltung bringt daher
jeden Diebstahl eines Verkehrszeichens zur sofortigen An-
zeige.
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2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30
„Gewerbegebiet südlich der Bahnlinie“
Erneute Öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB

Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Dorfen hat in seiner
Sitzung vom 28.7.2021 beschlossen den Planentwurf gemäß
§13 zu ändern und erneut zu billigen. 
Die Änderung umfasst den südlichen Teilbereich des Bebau-
ungsplanes. Im Wesentlichen umfasst die Änderung die Errich-
tung von Ausstellungsräumen, Produktionsstätten und Büros.
Eine Umweltprüfung ist nicht erforderlich. Der Umgriff der
 Bebauungsplanänderung geht aus dem Lageplan hervor.
Die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung wird gem. § 4a Abs. 3
BauGB in der Zeit vom 6.9.2021 – 24.9.2021 durchgeführt. Der
Entwurf der Bebauungsplanänderung mit Begründung in der
Fassung vom 28.7.2021 kann während dieser Zeit im Rathaus
der Stadt Dorfen, Rathausplatz 2, Bauverwaltung, 1. OG, Zim-
mer 1.08 während der üblichen Dienstzeiten eingesehen wer-
den. Termine zur Einsichtnahme können unter der
Telefonnummer 08081 411-131 vereinbart werden. Auf
Wunsch wird die Planung erläutert. Es besteht Gelegenheit
zur Äußerung und Erörterung. Zur vorliegenden Planung kön-
nen Stellungnahmen abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der
Beschlussfassung über die Satzung unberücksichtigt bleiben. 
Die Auslegungsunterlagen können während des Auslegungs-

zeitraumes auch auf der Homepage der Stadt Dorfen
www.dorfen.de Rubrik Bauleitplanung eingesehen werden.
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“, das ebenfalls öffentlich
ausliegt. 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30
„Gewerbegebiet südlich der Bahnlinie“
Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Dorfen hat am
28.7.2021 die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 30
 „Gewerbegebiet südlich der Bahnlinie“ in der Fassung vom
28.7.2021 als Satzung beschlossen.
Die Bebauungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung
nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft. 
Die Bebauungsplanänderung liegt mit der Begründung ab Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus Dorfen,
Rathausplatz 2, Bauverwaltung, 1. OG, Zi. 1.08 während der
allgemeinen Dienststunden aus und kann dort eingesehen
werden. Termine zur Einsichtnahme können unter der Tele-
fonnummer 08081 411-131 vereinbart werden. Über den In-
halt wird auf Wunsch Auskunft erteilt. Die Unterlagen können
ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung auch auf der
 Homepage der Stadt Dorfen www.dorfen.de Rubrik Bauleit-
planung eingesehen werden. Eine Umweltprüfung war nicht
erforderlich. 
Hinweis gemäß § 44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetre-
tene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs her-
beigeführt wird.
Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eine Jahres seit Bekanntmachung
des vorstehenden Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der
Stadt Dorfen unter Darlegung des die Verletzung oder den
Mangel begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Dorfen, 9.8.2021

Heinz Grundner, Erster Bürgermeister

Orlfing

Orlfing

Bahnlin
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5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 52
„Dorfen Nord I“
Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Dorfen hat am
28.7.2021 die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 52  „Dorfen
Nord I“ in der Fassung vom 28.07.2021 als Satzung beschlos-
sen.
Die Bebauungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung
nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft. 
Die Bebauungsplanänderung liegt mit der Begründung ab Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus Dorfen, Rat -
hausplatz 2, Bauverwaltung, 1. OG, Zi. 1.08 während der
allgemeinen Dienststunden aus und kann dort eingesehen wer-
den. Termine zur Einsichtnahme können unter der Telefonnum-
mer 08081 411-131 vereinbart werden. Über den Inhalt wird
auf Wunsch Auskunft erteilt. Die Unterlagen können ab Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung auch auf der  Homepage
der Stadt Dorfen www.dorfen.de Rubrik Bauleitplanung einge-
sehen werden. Eine Umweltprüfung war nicht erforderlich. 
Hinweis gemäß § 44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eine Jahres seit Bekanntmachung des
vorstehenden Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt
Dorfen unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel
begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Dorfen, 9.8.2021

Heinz Grundner, Erster Bürgermeister
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11. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16
„Ruprechtsberg Nord I“

Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Dorfen hat am
28.7.2021 die 11. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Rup-
rechtsberg Nord I“ in der Fassung vom 28.7.2021 als Satzung
beschlossen.
Die Bebauungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung
nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft. 
Die Bebauungsplanänderung liegt mit der Begründung ab Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus Dorfen, Rat -
hausplatz 2, Bauverwaltung, 1. OG, Zi. 1.08 während der
allgemeinen Dienststunden aus und kann dort eingesehen wer-
den. Termine zur Einsichtnahme können unter der Telefonnum-
mer 08081 411-131 vereinbart werden. Über den Inhalt wird
auf Wunsch Auskunft erteilt. Die Unterlagen können ab Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung auch auf der Homepage
der Stadt Dorfen www.dorfen.de Rubrik Bauleitplanung einge-
sehen werden. Eine Umweltprüfung war nicht erforderlich. 
Hinweis gemäß § 44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eine Jahres seit Bekanntmachung des
vorstehenden Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt
Dorfen unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel
begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Dorfen, 9.8.2021

Heinz Grundner, Erster Bürgermeister

B15
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Außenbereichssatzung „Jaibing“ 
gemäß § 35 Abs. 6 BauGB 
Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Dorfen hat am
28.7.2021 die Außenbereichssatzung „Jaibing“ in der Fassung
vom 28.7.2021 als Satzung beschlossen.
Die Außenbereichssatzung tritt mit dieser Bekanntmachung
nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft. 
Die Außenbereichssatzung liegt mit der Begründung ab Ver -
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus Dorfen, Rat -
hausplatz 2, Bauverwaltung, 1. OG, Zi. 1.08 während der
allgemeinen Dienststunden aus und kann dort eingesehen wer-
den. Termine zur Einsichtnahme können unter der Telefonnum-
mer 08081 411-131 vereinbart werden. Über den Inhalt wird
auf Wunsch Auskunft erteilt. Die Unterlagen können ab Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung auch auf der Homepage
der Stadt Dorfen www.dorfen.de Rubrik Bauleitplanung einge-
sehen werden. Eine Umweltprüfung war nicht erforderlich. 
Hinweis gemäß § 44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eine Jahres seit Bekanntmachung des
vorstehenden Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt
Dorfen unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel
begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Dorfen, 9.8.2021

Heinz Grundner, Erster Bürgermeister

Jaibing

Außenbereichssatzung „Zettl“  
gemäß § 35 Abs. 6 BauGB 
Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Dorfen hat am
28.7.2021 die Außenbereichs-satzung „Zettl“ in der Fassung
vom 28.7.2021 als Satzung beschlossen.
Die Außenbereichssatzung tritt mit dieser Bekanntmachung
nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Kraft. 
Die Außenbereichssatzung liegt mit der Begründung ab Ver -
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus Dorfen, Rat -
hausplatz 2, Bauverwaltung, 1. OG, Zi. 1.08 während der
allgemeinen Dienststunden aus und kann dort eingesehen wer-
den. Termine zur Einsichtnahme können unter der Telefonnum-
mer 08081 411-131 vereinbart werden. Über den Inhalt wird
auf Wunsch Auskunft erteilt. Die Unterlagen können ab Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung auch auf der Homepage
der Stadt Dorfen www.dorfen.de Rubrik Bauleitplanung einge-
sehen werden. Eine Umweltprüfung war nicht erforderlich. 
Hinweis gemäß § 44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche

Verletzung der dort
bezeichneten Verfah-
rens- und Formvor-
schriften,
2. eine unter Berück-
sichtigung des § 214
Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der
Vorschriften über das
Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des
Flächennutzungspla-
nes und
3. nach § 214 Abs. 3
Satz 2 BauGB beachtli-
che Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eine Jahres seit Bekanntmachung des
vorstehenden Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt
Dorfen unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel
begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Dorfen, 9.8.2021

Heinz Grundner, Erster Bürgermeister

Zettl
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Erweiterung der Außenbereichssatzung
„Unterseebach“ gemäß § 35 Abs. 6 BauGB
Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Dorfen hat am
28.7.2021 die Erweiterung der Außenbereichssatzung „Unter-
seebach“ in der Fassung vom 28.7.2021 als Satzung beschlos-
sen.
Die Erweiterung der Außenbereichssatzung tritt mit dieser Be-
kanntmachung nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in
Kraft.
Die Erweiterung der Außenbereichssatzung liegt mit der Be-
gründung ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Rat-
haus Dorfen, Rathausplatz 2, Bauverwaltung, 1. OG, Zi. 1.08
während der allgemeinen Dienststunden aus und kann dort ein-
gesehen werden. Termine zur Einsichtnahme können unter der
Telefonnummer 08081 411-131 vereinbart werden. Über den
Inhalt wird auf Wunsch Auskunft erteilt. Die Unterlagen kön-
nen ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung auch auf der
Homepage der Stadt Dorfen www.dorfen.de Rubrik Bauleitpla-
nung eingesehen werden. Eine Umweltprüfung war nicht er-
forderlich.
Hinweis gemäß § 44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eine Jahres seit Bekanntmachung des
vorstehenden Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt
Dorfen unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel
begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Dorfen, 9.8.2021

Heinz Grundner, Erster Bürgermeister

Heimat 
im Herzen, 
Rendite 
im Blick.

Sparkasse 
Erding - Dorfen

www.spked.de/invest

Werbung. Verkaufsprospekt und Wesentliche Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos 
in deutscher Sprache in jeder Filiale der Sparkasse Erding - Dorfen sowie der LBBW Asset 
Management Investmentgesellschaft mbH und unter www.lbbw-am.de. Dieser Investment-
fonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer investieren. Insofern kann die 
Streuung der Anlagen eingeschränkt sein.

SPKED Invest – ein 
Fonds für die Region.
Investieren Sie in unseren exklusiven Fonds für die 
Bürgerinnen und Bürger der Region – als Einmal-
anlage oder regelmäßigen Sparbetrag.

Unterseebach
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Fulminanter Jubiläums-Herbst und noch viel
mehr 

Am 11.11.2011 wurde das Jakobmayer-Kulturzentrum mit
Kino, Gaststätte und dem historischen Jakobmayer-Saal
wiedereröffnet. Das wollen wir feiern! … Und hau‘n so richtig
auf die Pauke mit vielen Veranstaltungen und einem „Best of
Jakobmayer“ im großen Jubiläums-Herbst, mit dem wir  Ende
September starten.

Zunächst findet am Samstag,
11.9.2021 um 10 Uhr ein
Workshop für Erstwähler*
innen und politisch interes-

sierte Jugendliche ab Klassenstufe 10 statt. Pünktlich zu den
Wahlen hat Martine Driessen, Gemeindejugendpflegerin der
Stadt Dorfen, mit Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung
Referenten für den Workshop „Rettet die Wahlen“ gewinnen
können (Eintritt frei, Anmeldung unter jugendpflege@kja-dor-
fen.de, ist aber keine Voraussetzung für die Teilnahme).

Der Rotary Club Dorfen blickt
in diesem Jahr auf sein 20jähri-
ges Bestehen – ein Anlass, der
mit einem Jubiläumskonzert am
Donnerstag, 16.9.2021 um 19.30
Uhr gefeiert werden soll. Hoch-

karätige Sänger*innen und Instrumentalist*innen unter der
künstlerischen Leitung von Ernst Bartmann bieten ein buntes
Programm mit vielen Höhepunkten der klassischen Musik.
Der Erlös geht an die Nachbarschaftshilfe Dorfen.

Mit einer Hommage an Rektor
 Rudolf Kirmeyer erinnern der Histo-
rische Kreis Dorfen e.V., der Freun-
deskreis Rektor Rudolf Kirmeyer und
ehemalige Sänger*innen des Schul-
funk-Kinderchores am Samstag,
18.9.2021 um 20 Uhr an einen ver-
dienten Bürger Dorfens und laden ein zu einem Abend mit
Musik, Gesang, Bildern und Tonbeispielen (Eintritt frei, um
Spende für Unkosten wird gebeten).

„Wenn nicht wer Du!“ -
Der Komponist und Musi-
ker Gerd Baumann
(schon mehrmals mit der
Band Dreiviertelblut im
Jakobmayer zu hören) und
Regisseur Marcus H.

 Rosenmüller (der ebenfalls bereits Gast bei uns war mit Ste-
phan Zinner) begeistern ihr Publikum mit ihren sehr lustigen
Lesungen. Aus ihrer gemeinsamen Leidenschaft für Gedichte
im Stil von Ringelnatz, Gernhardt und Morgenstern entstand
ein Lyrikabend mit Liedern und mal komischen, mal ernsten
Gedichten, die für Tränen und Lachen, Staunen und Grübeln
sorgen. Am Donnerstag, 23.9.21 wird die Lesung, die schon
mehrfach verschoben werden musste, nun endlich um 20 Uhr
nachgeholt (Ersatztermin für 6.12.2019/15.1.2021)

10 Jahre Jakobmayer präsentiert:
Mit Martina Schwarzmann starten wir
am Tag darauf spektakulär in unseren
großen Jubiläums-Herbst, um 10 Jahre
voller bunter und aufregender Kultur-
veranstaltungen im Jakobmayer zu
feiern. Am Freitag, 24.9.2021 um 20

Uhr gibt uns die vielfach prämierte Kabarettistin mit einer Vor-
premiere ihres neuen Bühnenprogramms „ganz einfach“ die
Ehre (derzeit ausverkauft).

Leise, laut, intim, kraftvoll, humorvoll.
All das macht ein Konzert der bayeri-
schen Singer-Songwriterin Claudia
 Koreck aus, die am Mittwoch,
29.9.2021 um 20 Uhr zum zweiten Mal
im Jakobmayer auftritt (Ersatztermin für
24.10./14.11.2020). Mit ihrem Mann,
Produzenten und Multiinstrumentalis-
ten Gunnar Graewert präsentiert sie ihr mittlerweile zehntes
Studio-Album „Auf die Freiheit“ auf einer exklusive Duo-Kon-
zert-Tournee. Bitte beachten Sie: wegen eines TV-Auftritts von
Claudia Koreck mussten wir das Konzert kürzlich noch einmal
verlegen (vom 25.9.2021 auf jetzt 29.9.2021).

Tickets erhalten Sie wie gewohnt im Ticket Treff Dorfen 
(T: 08081 1393) und online unter jakobmayer.de. Bitte infor-
mieren Sie sich auch hier auf unserer Website über die  aktuell
geltenden Regelungen für den Besuch unserer Veranstaltun-
gen.

Wir freuen uns auf Sie im Jakobmayer!
Ihr Team von JOK Jakobmayer Kultur

Jakobmayer
KULTUR IN DORFEN

  PRATATATUSCH

WIR HAU‘N
    AUF DIE PAUKE!

10 Jahre Jakobmayer präsentiert:

FR 24.09. Martina Schwarzmann
MI 29.09. Claudia Koreck
SA 09.10. Hans Söllner 
FR 15.10.  Gankino Circus 
FR 29.10. Maxi Schafroth
SA 30.10. Rampensäue-Brettl 4.0 
                   mit Alfred Mittermeier & Gästen
SO 31.10.  Voodoo Jürgens & die Ansa Panier
SO 07.11.  Doctor Döblingers Kasperltheater
DO 11.11.  Michael Mittermeier
FR 12.11.  Gerhard Polt & Well-Brüder
SA 13.11.  Ringsgwandl & Band
MI 15.12.  Luise Kinseher 
SA 18.12. Dreiviertelblut
DO 30.12. Opera Incognita &
FR 31.12. Freunde des Jakobmayer 
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s’KINO im September

Ich bin dein Mensch
Alma (Maren Eggert)
ist Wissenschaftlerin.
Um an Forschungsgel-
der für ihre Arbeit zu
kommen, nimmt sie an
einer außergewöhn-
lichen Studie teil. Drei
Wochen lang soll sie
mit einem auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenen humanoiden Roboter zusammenleben, dessen
künstliche Intelligenz darauf angelegt ist, ihr perfekter Lebens-
partner zu sein. Zunächst ist sie skeptisch.

Catweazle
Benny (Julius Weckauf)
entdeckt in seinem Kel-
ler den kauzigen Ma-
gier Catweazle (Otto
Waalkes), der sich ver-
sehentlich aus dem 11.
Jahrhundert in die
Jetztzeit katapultiert
hat. Gemeinsam tun die beiden alles, um Catweazles Zauber-
stab zurückzuerobern, bevor ihn die Kunstexpertin Dr. Metz-
ler (Katja Riemann) versteigern kann. Denn nur mit diesem
Stab kann Catweazle in seine Zeit zurückkehren.

Rosas Hochzeit
Kurz vor ihrem 45. Ge-
burtstag beschließt
Rosa, dass es Zeit für
einen radikalen Wan-
del in ihrem Leben ist.
Immer hat sie für die
anderen gelebt, die Fa-
milie unterstützt, in
ihrem Job als Kostümbildnerin bis zum Umfallen gearbeitet.
Knall auf Fall verlässt sie Valencia, um sich im alten Schnei-
derladen ihrer Mutter im kleinen Küstenort Benicassim den
Traum vom eigenen Geschäft zu erfüllen.

Fabian oder Der Gang
vor die Hunde
Erich Kästners Groß-
stadtroman „Fabian“ –
erschienen 1931 – folgt
einem jungen Germa-
nisten, so skeptisch
wie menschenfreund-
lich, der zu Beginn der
1930er Berlin und sich selbst erkundet. Mit ihm tauchen wir
ein in das Nachtleben der Stadt, wir erleben den sozialen und
politischen Zerfall, der sich kurz vor dem Ende der Weimarer
Republik anbahnte.

Außerdem: Black Widow, Minari – Wo wir Wurzeln schlagen, Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing, Promising
young Woman, Le Nozze di Figaro
Bildnachweise: Majestic, Tobis Film, Piffl Medien, DCM Filmdis

Montessori Kindergarten Dorfen möchte
im Herbst seine Türen öffnen

Das Betreuungsangebot in Dorfen soll ab Herbst um eine neue
Einrichtung erweitert werden: Der Verein „Mit Freude lernen
e.V.“ plant, am 4. Oktober einen Montessori Kindergarten für
3- bis 6-Jährige auf dem Tonwerk-Gelände zu eröffnen. Die ge-
planten Öffnungszeiten gehen von Montag bis Donnerstag
7.30 Uhr bis 15.00 Uhr und am Freitag von 7.30 Uhr bis 13.00
Uhr, auf Wunsch auch mit Mittagessen.
„Wir haben bereits Kisten voll Montessori-Material parat ste-
hen, damit die Kinder im Sinne Maria Montessoris in ihrer
Kreativität und ihrer Selbstständigkeit gefördert werden“, sagt
Andrea Wettemann, die künftige Leiterin des Montessori Kin-
dergartens in Dorfen. „Ein wichtiger Bestandteil des Konzepts
ist nämlich die vorbereitete Umgebung.“
Aktuell plant die Firma Janua-Möbel deshalb eine Serie an
Kindergartenmöbeln, die genau auf die Bedürfnisse des neuen
Kindergartens zugeschnitten sind.
Wie bei jedem neuen Projekt gibt es jedoch kurz vor der
 Eröffnung noch viel zu tun und das Betreuerinnen-Team um
Andrea Wettemann ist aktiv und mit Spaß an der Arbeit, damit
alles fertig wird für die Eröffnung. Außerdem gibt es noch freie
Plätze – die Gruppe könnte noch weitere Kinder aufnehmen.

Interessierte Eltern wenden sich bitte an den Verein. Alle Kon-
taktdaten und weitere Infos zu Kindergarten, Verein und
Schule sind auf der Website www.mitfreudelernen.org zu fin-
den.
Kontakt für Nachfragen
Susanne Hoppe (Trägerschaft Verein „Mit Freude lernen e.V.“)
0176/64130042 Andrea Wettemann (Kindergartenleitung)
0178/2830786
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Kinder- und Jugendhaus: 
Gutes Beispiel für gute Verpflegung
Nachhaltige Speisen, mehr Lebensmittelwertschätzung, Öko-
nomie in der Schulverpflegung sowie eine Optimierung des
Verpflegungskonzepts in Schulen und Kitas, dies sind nur ei-
nige Beispiele für Ziele und Herausforderungen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer am diesjährigen Coaching Kita- und
Schulverpflegung.
Ein Beispiel für eine gelungene Umsetzung ist das Kinder- und
Jugendhaus Dorfen Als Ziel hat sich die Einrichtung die Opti-
mierung der Nachhaltigkeit und Wertschätzung der Verpfle-
gung gesetzt. Daher wurde bei der Speiseplangestaltung viel
Wert auf regionale und saisonale Lebensmittel sowie abwechs-
lungsreich gestaltete vegetarische Gerichte gelegt. Alle Speisen
werden den Kindern sehr ansprechend angeboten, so dass hier
auch die Akzeptanz von Gemüse und Salaten gesteigert wer-
den konnte. Ebenfalls wurden hier Wünsche und Bedürfnisse
der Kinder durch zahlreiche, altersgerechte Feedback-Aktionen
berücksichtigt und mit dem Caterer kommuniziert, welches
insgesamt zu einer höheren Wertschätzung der Verpflegung
beiträgt. Eine richtige Wohlfühlatmosphäre beim Essen ent-
steht durch die Tischgestaltung mit Blumen und Kräutern.

Irmgard Reischl, Leiterin der Vernetzungsstelle Oberbayern
Ost mit Sitz am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
 Forsten Ebersberg-Erding, dankte allen Beteiligten, den
 Verpflegungs-Coaches, sowie den Kita- und Schulfamilien für
ihr Engagement, ihren Teamgeist und ihr Durchhaltevermögen
und beglückwünschte sie zum erfolgreichen Abschluss.

Neues aus der Stadtbücherei
24 h-Rückgabekasten
Ab sofort besteht die Möglichkeit, auch außerhalb der Öff-
nungszeiten Medien zurückzugeben. Bitte benutzen Sie dafür
den schwarzen Kasten neben der Eingangstür. Mit den bereit-
liegenden Kreuzgummis können Sie Ihre Medien zum Paket
bündeln. Bitte werfen Sie keine Spiele ein.
Wir leeren den Kasten vor jeder Ausleihe und verbuchen an
diesem Ausleihtag die Medien.
Ankündigung 
Autorenlesung: „Das Beste aus den Papstkrimis“
Am Donnerstag, 7. Oktober 2021 laden wir sehr herzlich ein
zur Autorenlesung mit dem Münchner Autoren-Ehepaar Jo-
hanna Alba & Jan Chorin.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.buecherei-dorfen.de

Besprechung Start – Führung durch das Walderlebniszentrum
unter der Leitung von Sigrid Hagen 

 

Startklar? Mit dem Flughafen München und 
einer Ausbildung / einem dualen Studium.
Der Flughafen München zählt zu den erfolgreichsten Airports der Welt. Verantwortlich dafür sind rund 9.300 
Mitarbeiter:innen, die in den unterschiedlichsten Bereichen täglich ihr Bestes geben. Das M ist einzigartig, 
als Flughafen, als Unternehmen und als Arbeitgeber. Werden auch Sie Teil unserer Flughafenfamilie und 
tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Luftfahrt.

Neugierig geworden? Mehr Informationen über uns als Arbeitgeber, die einzelnen Berufe 
und den Bewerbungszeitraum fi nden Sie unter munich-airport.de/ausbildung

Für den Ausbildungsbeginn September 2022 suchen wir

¬ Kaufleute für Büromanagement
¬ Immobilienkaufleute
¬ Fachkräfte für Schutz und Sicherheit
¬ Werkfeuerwehrleute
¬ Mechatroniker:innen
¬ Fachinformatiker:innen für Systemintegration

¬ Bachelor Luftverkehrsmanagement
¬ Bachelor Immobilienwirtschaft
¬ Bachelor Wirtschaftsinformatik
¬ Bachelor Informatik
¬ Bachelor Elektro- und Informationstechnik
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„Bau dir deine Welt“ – „jugend creativ –
Jugendwettbewerb 
der Volks- und Raiffeisenbanken
Zum bereits 51. internationalen Jugendwettbewerb lud die VR-
Bank Taufkirchen-Dorfen eG Ihre 16 Schulen in ihrem Ge-
schäftsgebiet ein. Bau dir deine Welt, hieß das diesjährige
Thema. Die Schülerinnen und Schüler gestalteten Ihre Traum-
häuser, erfanden neue Architektur und zeigten, wie Ihr eige-
ner Wohnraum mal aussehen könnte. Vom Schloss bis zum
Haus unter Wasser oder im All präsentierten die Schüler be-
eindruckende Bilder. Als Schirmherr begleitete Alexander
Groh, Architekt aus Erding, diesen Wettbewerb und gab mit
einem netten Video für alle Schulen den Startschuss. Er
wünschte den Kindern und Jugendlichen viel Spaß und war
bereits sehr gespannt auf die Ideen der jungen Künstler. Die
Auswahl der Preisträger wurde coronabedingt in den Schulen
vor Ort durchgeführt. Herr Groh unterstützte die Marketing-
abteilung der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG anschließend
bei der Auswahl der Bilder für den Landesentscheid. Die VR-
Bank freute sich riesig mit dem achtjährigen Leon Leven, von
der Grundschule Dorfen-Nord. Er gewann mit seinem Bild
„Mein Roboterhaus auf der Wolke“ den 5. Preis beim Landes-
entscheid. Für die örtlichen Siegerehrungen konnten die Schu-
len frei entscheiden, ob sie diese aufgrund Corona selber
vornehmen, oder sich Unterstützung vom Team der VR-Bank

holten. Pro Klasse gab es drei Gewinner, die sich über tolle
Sachpreise freuten. Jedoch ging keiner leer aus, denn für jede
mitwirkende Klasse gab es 50 Euro für die Klassenkasse. Mit
insgesamt 1900 Beiträgen war die Beteiligung wieder hervor-
ragend. Die VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG freut sich schon
auf zahlreiche Teilnahme beim 52. Jugendwettbewerb mit dem
Motto „Was ist schön?“. 

Landessieger Leon Leven von der Grundschule Dorfen-Nord
mit Marketingmitarbeiterin Stefanie Kremser von der 
VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG

Der Aufgabenbereich der Leitung der Volkshochschule
umfasst:
• Organisatorische, wirtschaftliche und pädagogische
Steuerung und Leitung

• Strategische und innovative Entwicklung des
 Angebotsprofils und der Dienstleistungen

• Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Gesamtverantwortung für die Planung und Durch -
führung des Bildungsangebotes

• Übernahme eigener (Teil-)Programmbereiche
• Qualitätsmanagement
• Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der
 Volkshochschule

• Kooperation mit anderen Einrichtungen
• Gremienarbeit

Erwartet werden:
• Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium
• Kompetenz in der betriebswirtschaftlichen Führung
eines gemeinnützigen Unternehmens und fundierte
Verwaltungskenntnisse

• Pädagogische und konzeptionelle Erfahrungen in der
Erwachsenenbildung

• Erfahrung mit digitalen Kursformaten
• Sicheres Auftreten und Durchsetzungsvermögen,
 verbunden mit Kooperationsbereitschaft und
 Teamfähigkeit

• Hohes Maß an persönlicher, kommunikativer und
 sozialer Kompetenz

• Hohe Belastbarkeit und zeitliche Flexibilität

Zweckverband Volkshochschule im Landkreis Erding 
sucht ab sofort Leiter (m/w/d)

Die vhs im Landkreis Erding sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine geschäftsführende Leitung 
mit hoher persönlicher und fachlicher Kompetenz.

In der vhs im Landkreis Erding planen und organisieren 16 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Verwaltung und Programmbereichsebene jährlich über 1.700 Veranstaltungen und über 40.000 Unterrichtsstunden.

Diese Leitungsaufgabe ist als unbefristete Vollzeitstelle mit leistungsgerechter Bezahlung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst (TVöD) angelegt. Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher  Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte elektronisch (nur PDF- Dokumente) an 
vhs-bewerbung@oberding.de 

oder per Post an Herrn ersten Bürgermeister Mücke, Gemeinde Oberding, Tassilostr. 17, 85445 Oberding.
Mit Zusendung der Bewerbung stimmen Sie der Bearbeitung personenbezogener Daten zu 

(www.oberding.de/datenschutzhinweise-bewerbungsverfahren-2).
Bewerbungsfrist: 30. September 2021
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Startgebühren:
Kinder bis 16 Jahre: 4,00 €; Jugendliche 17 bis 19 Jahre: 6,00 €; 
Erwachsene: 13,00 €;  Nachmeldegebühr: 3,00 €, 
Anmeldung am Wettkampftag ab 8.30 Uhr möglich.
Laufdistanzen:
Stadtlauf (amtlich vermessen) 10 km 10.00 Uhr
Hobby-Lauf (keine AK-Wertung) 5 km 11.30 Uhr
Walken (keine AK-Wertung) 5 km 11.30 Uhr
Jugend U18/20 (Jg. 2002-2005) 5 km 11.30 Uhr
Kinder U8 (Jg. 2014 und jünger) 590 m 12.30 Uhr
Kinder U10 (Jg. 2012-2013) 790 m 12.45 Uhr
Kinder U12 (Jg. 2010-2011) 790 m 13.00 Uhr
Jugend U14 (Jg. 2008-2009) 1.580 m 13.15 Uhr
Jugend U16 (Jg. 2006-2007) 1.580 m 13.15 Uhr

Sonntag, 03. Oktober 2021 

DORFEN! 
Do leb i und 
do laf i !

18. Dorfener 
STADTL AUF

www.stadtlauf-dorfen.de
Anmeldung unter

Heizwerk in Betrieb genommen und 
Glasfasernetz fertig gestellt 
In Anwesenheit des Bundestagsabgeordneten Dr. Andreas
Lenz, der Landtagsabgeordneten und Umweltministerin a.D.
Ulrike Scharf, Landrat Martin Bayerstorfer, dem 1. Bürgermeis-
ter der Stadt Dorfen, Heinz Grundner, und vielen weiteren
 Ehrengästen haben die Stadtwerke am 26.7.21 auf dem
 Gelände des Heizwerkes Rinning feierlich den Abschluss von
zwei Großprojekten begangen: 

Zum einen erfolgte symbolisch die Inbetriebnahme des Heiz-
werkes Rinning II. Zum anderen konnten die Stadtwerke das
öffentlich geförderte Glasfasernetz in den unterversorgten Be-
reichen an die Stadt Dorfen übergeben. Mit beiden Projekten
bewegen sich die Stadtwerke am Puls der Zeit: Es geht um den
Kampf gegen den Klimawandel und die Teilhabe des länd-
lichen Raums am digitalen Leben in der Gesellschaft.
Glasfasernetz: Zur Beseitigung der letzten weißen Flecken in
Dorfen wurden 467 Kilometer Glasfaser verlegt und ein Leer-
rohrnetz von 457 Kilometern Länge errichtet. Dabei konnte
auf ein Leerohrnetz von rd. 24 Kilometern zurück gegriffen
werden, dass die Stadtwerke bereits im Vorfeld errichtet hat-
ten. Über das Glasfasernetz werden rd. 700 Immobilien er-
schlossen und rd. 1.000 private und gewerbliche Kunden mit
schnellem Internet versorgt. Über das Betreibermodell ver-
bleibt das Eigentum an dem Netz bei der Stadt Dorfen. Die
Stadtwerke Dorfen haben das Netz gepachtet, erbringen die
TK-Leistungen und sind Vertragspartner der Kunden. Über
ihre Tochtergesellschaft Dorfener Bau- und Service GmbH
haben die Stadtwerke im Auftrag der Stadt wesentliche Leis-
tungen im Bereich Baumanagement und Bautätigkeiten er-
bracht: Bauleitung, Steuerung und Koordinierung der
Bauleistungen , Inhouse Installationen, und Spleissarbeiten.
Die Tiefbau- und Verlegearbeiten wurden durchgeführt von
der Firma RKE Ruhland, König & Co. Elektro GmbH aus Ho-
henthann. Die veranschlagten Baukosten von 8,9 Mio.€ wur-
den eingehalten und das Projekt innerhalb des vorgegebenen
Zeitrahmens abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgte als Co-
finanzierung von Bund und Freistaat sowie aus Mitteln der
Stadt Dorfen. Die beantragte Bundesförderung beträgt rd. 4
Mio.€ und der geplante Zuschuss des Freistaates liegt bei rd.
2,8 Mio.€. Der voraussichtliche Eigenanteil der Stadt Dorfen
liegt damit bei rd. 2,1 Mio.€ Das Netz wird jetzt der Stadt Dor-
fen übergeben und dann wie vereinbart an die Stadtwerke zu-
rückverpachtet.

Bis 1. Oktober 2021 online anmelden
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Nachbarschaftshilfe Dorfen e.V.
Angesichts der positiven Entwicklung können
wir unser Angebot wieder erweitern, getreu
dem Motto der Nachbarschaftshilfe Dorfen: „Wir helfen gern
– unbürokratisch und schnell“. Wer Hilfe braucht, kann sich
gern an die Nachbarschaftshilfe wenden.
Wir bieten unter anderem an:
Erledigung von Einkäufen und Besorgungen, Botengänge, Be-
gleitung zum Arzt, zum Einkaufen usw., Unterstützung bei
Anmeldungen zur Impfung, Begleitung zum Impfen, Hilfe
beim Ausfüllen von Formularen, kleinere Reparaturen, Hilfe
bei der Grabpflege, Seniorenmittagstisch wieder als Präsenz-
Essen – in einem großen Raum mit Hygienekonzept, Plauder-
Telefon, wenn sich jemand mal mit jemand anderem
unterhalten will, u.s.w.
Für weiteren Hilfs- und Unterstützungsbedarf suchen wir
gerne nach individuellen Lösungen. Rufen Sie uns an oder
schreiben Sie uns eine Mail! Die Nachbarschaftshilfe Dorfen
e.V. ist erreichbar per Telefon: 08081 9577260 oder
E-Mail: info@nachbarschaftshilfe-dorfen.de
Bürozeiten: Mo, Mi und Fr von 10 – 12 Uhr
Bitte sprechen Sie gegebenenfalls auf den Anrufbeantworter
und nennen Sie Ihre eigene Telefonnummer, damit wir Sie
zurückrufen können.
Bleiben Sie gesund!

Der SC Dorfen sucht
Nachwuchsvolleyballer

Habt Ihr Lust Volleyball zu lernen?
In unserer Nachwuchsgruppe haben wir noch Platz für 
3 bis 4 Buben im Alter von 10 bis 13 Jahren.
Das Training beginnt nach den Sommerferien und findet 
am Montag von 18.00 – 19.30 Uhr
und Freitag von 18.45 – 20.15 Uhr statt.
Vorherige Anmeldung bitte bei:
Siegfried Pichlmeier
Tel. 08081 9574028

von 14.00 bis 17.00 Uhr! Haager Straße 22 in Dorfen

14 – 15 Uhr für die Farbe rot, 15 – 16 Uhr Farbe grün und 16 – 17 Uhr Farbe blau
am Donnerstag, dem 2.9., 9.9., 16.9.,  23.9. und 30.9.2021

Nächste Ausgabetermine:

ACHTUNG! Wieder wie früher!
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Bürgerinfo

Aus dem Seniorenreferat
Dienstag, 7. September Denken bewegt – Workshop, die neue Art geistig fit zu bleiben
14.30 – 15.30 Uhr mit Klara Hochmuth, Marienstift, Ruprechtsberg 18

Dienstag, 14. September Senioren Mittagstisch „Gemeinsam schmeckt’s am besten“
12 Uhr in einem großen Raum, mit Hygienekonzept

Anmeldung erforderlich: 08081 9577260 bis Freitag vor dem Termin
Nachbarschaftshilfe Dorfen, Haager Str. 22

Mittwoch, 15., 22., 29. September Offener Singkreis
10 – 11.30 Uhr evang. Gemeindezentrum, bei trockenem Wetter im Freien,

Anmeldung erforderlich: 08081 9570950 Frau Scheffler

Donnerstag, 30. September Offener Stammtisch in Kostas Tages-Café, zum Ratschen und Genießen
ab 14 Uhr Unterer Marktplatz 17

Achtung: Auf Grund der Corona-Pandemie kann es kurzfristig zu Absagen kommen.
Inzidenzabhängige Regeln sind zu beachten.

Das Programmheft „fürs aktive Alter“ ist im Bürgerservice erhältlich.

Der Erntemarkt am
29.8.2021

findet nicht statt

Bitte beachten Sie:

Bei allen angekündigten Terminen

(Redaktionsschluss 16.8.21), 

kann es je nach Entwicklung 

in der Corona-Pandemie zu Einschränkungen, 

Verschiebungen oder Absagen kommen. 

Bitte informieren Sie sich im 

Vorfeld in der Presse, auf der Homepage der 

jeweiligen Veranstalter und/oder über einen 

Telefonanruf, ob Ihre Veranstaltung stattfindet.

Informationen zu den Stellenausschreibungen finden Sie unter 

https://www.dorfen.de/jobboerse


